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Aktuelle Änderungen StVZO

Was bedeuten die neuen Rege-
lungen in der Praxis?
Für Tuningwerkstätten sind durch 
die neue Regelung der Teiletypge-
nehmigungen eher Erleichterungen 
zu erwarten. Je nachdem, um welche 
Änderungen es sich handelt, ist an-
ders als bisher keine Anbauabnah-
me mehr notwendig. Wie bisher 
auch bei der ABE, kommt es auf die 
zugehörigen Auflagen an. Änderun-
gen wie Leistungssteigerungen wer-
den nach wie vor einer Abnahme 
bedürfen, da hier wesentliche Fahr-
zeugdaten geändert werden.

Benötigen Hersteller auch für 
bereits im Markt erhältliche 
Teile eine neue Teiletypgeneh-
migung? 
Für bereits im Markt erhältliche Tei-
le, die bereits über ein Teilegutach-
ten oder eine ABE verfügen, ist kurz-
fristig keine neue Typgenehmigung 
notwendig. Nach Ablauf der Verifi-
zierung des Unternehmens, spätes-
tens zum 19. Juni 2028, verlieren 
aber alle Teilegutachten ihre Gültig-
keit und können nach jetzigem 
Stand nur noch für Einzelabnahmen 
herangezogen werden. ABE hinge-
gen behalten auch darüber hinaus 
ihre Gültigkeit. 

Wird es künftig eher mehr oder 
weniger Änderungsabnahmen 
nach § 19 (3) geben?
Es ist davon auszugehen, dass die 
Zahl der Änderungsabnahmen zu-
rückgehen wird.

Fragen an ...

Teilegutachten | Bereits im Juni 
2024 wurde die 56. Verordnung zur Ände-
rung straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht. Eine wichtige Änderung betrifft die 
bisher in der Tuningszene beliebten Teile-
gutachten als Grundlage von Zubehörtei-
len wie Sportfahrwerke, Anbauteile oder 
bestimmte Rad-Reifen-Kombinationen. 
Diese Teilegutachten, die bisher dem Kun-
den beim Kauf eines Zubehörteils mit aus-
gehändigt wurden und als Grundlage für 
Änderungsabnahmen dienten, dürfen nur 
noch bis einschließlich 19. Juni 2025 erwei-
tert oder neu erstellt werden. Die Verwen-
dung eines gültigen Teilegutachtens für 
Änderungsabnahmen ist noch bis ein-
schließlich 19. Juni 2028 möglich. 

Ersetzt wird das Teilegutachten dann 
durch die Teiletypgenehmigung. Diese 
ersetzt das Teilegutachten und die Allge-
meine Betriebserlaubnis (ABE). Sie ent-
spricht in etwa dem bisherigen System der 
Erteilung einer nationalen Allgemeinen 
Betriebserlaubnis (ABE). Auch die qualita-
tiven Anforderungen und Standards der 
neuen Teiletypgenehmigung entsprechen 
dann den bisherigen ABEs, allerdings auf 
den dann jeweils aktuellen Stand der gül-
tigen harmonisierten EU-Normen und 
Prüfanforderungen. 

Auf Grundlage dieser neuen Teiletyp-
genehmigung wird auch weiterhin die 
Verwendung von Zubehör gegebenenfalls 
auch mit Abnahmen möglich sein. Durch 
den langfristigen Übergang bis zum Jahr 

2028 haben insbesondere die Zubehörher-
steller Zeit, die neuen Vorgaben in ihre 
Genehmigungsverfahren durch konkrete 
Maßnahmen umzusetzen.

Grundsätzlich erfolgt die Prüfung der 
Teile, wie bisher auch, auf Basis der „Grü-
nen Liste“ des KBA. Am Prüfprozess selbst 
ändert sich somit wenig. Vorteil für Fahr-
zeughalter und Werkstätten: Während das 
Teilegutachten immer einer Änderungs-
abnahme nach § 19 (3) StVZO bedarf, ist 
eine ABE oder eine Teiletypgenehmigung 
in vielen Fällen von einer Änderungsab-
nahme freigestellt.

Die bisherigen Teilegutachten konnten 
auch sogenannte Technische Dienste er-
stellen und ohne Prüfung durch das KBA 
direkt an ihre Auftraggeber aushändigen. 
Ab dem 20. Juni 2025 können nur noch 
vom KBA erteilte Teiletypgenehmigungen 
erstellt werden. Heinrich Manthey, Tu
ning-Experte bei TÜV SÜD, weist auf ei-
nen wichtigen Umstand hin: „Damit die 
Hersteller auch nach dem 20. Juni 2025 ein 
gültiges Prüfzeugnis in Form einer Teile-
typgenehmigung für ihre Produkte erhal-
ten können, muss das Unternehmen beim 
KBA anfangsbewertet sein. Grundlage 
dafür kann unter anderem die bisherige 
Verifizierung sein. Wir beobachten aktuell 
mit Sorge, dass die Unternehmen diesen 
Punkt noch nicht so akut sehen, wie er 
tatsächlich ist.“ Sein Rat an alle Hersteller 
von Tuningteilen: „Diese sollten sich um-
gehend beim KBA anfangsbewerten, so-
fern nicht bereits geschehen.“ 

Künftig wird es für Tuning-Teile vermutlich weniger Änderungsabnahmen geben.
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Heinrich Manthey ist Projektleiter 
Tuning bei TÜV SÜD
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Winter Challenge | Mitte Januar 
waren bei der Schwarzwald Winter 
Challenge 2025 wieder rund 50 Oldtimer 
im Südwesten Deutschlands unterwegs. 
Bevor die historischen Fahrzeuge die 
reizvollen Strecken des Südschwarz-
walds und der Ortenau erkunden konn-
ten, fand am 22. und 23. Januar die tech-
nische Abnahme durch Experten von 
TÜV SÜD statt. Die Überprüfung der 
Fahrzeugtechnik fand im TÜV SÜD Ser-
vice-Center in Offenburg statt. Sicher-
heit geht vor, daher ist die Dokumenten- 
und Technische Abnahme für alle Teil-
nehmer verpflichtend, bevor es am Fol-
getag auf die Strecke geht.

Für die Teilnehmer ging es rund 550 
Kilometer durch den Hochschwarzwald, 
entlang des Rheins und durch die Wein-
berge. Auf dem abwechslungsreichen 
Programm standen  neben Richtzeit- 

und Sollzeitprüfungen auch Gleichmä-
ßigkeits- und Geschicklichkeitsprüfun-
gen. Die Sieger der Klassik-Rallye SWC 
2025 wurden am Samstagabend im Ho-
tel Ritter gekürt. 

Vielseitigkeit wird bei der Schwarz-
wald Winter Challenge ganz großge-
schrieben. Die bereits jetzt schon unter 
Classic-Fans legendäre Oldtimer-Rallye 
vereint fantastische Strecken, ausgefal-
lene Prüfungen an außergewöhnlichen 
Locations, kulinarische Höhepunkte 
und ein umfangreiches Unterhaltungs-
programm mit Fahrspaß pur. Dominic 
Müller, Gastgeber und Eigentümer des 
Hotel Ritter Durbach, und Rallye-Leiter 
Karl-Heinz Schott veranstalten die SWC 
bereits zum sechsten Mal. Unter den 
Fahrzeugen im Teilnehmerfeld waren 
auch diesmal wieder einige spannende 
historische Klassiker für Liebhaber. 

TÜV SÜD Division Mobility, Philip Puls, Tel. 0 89/57 91-23 20, Fax -23 81, philip.puls@tuvsud.com
Zentraler Vertrieb, Tel. 07 11/7 82 41-2 51, MO-Vertrieb@tuvsud.com

Neue Regelungen

Künftig müssen Wohnmobile und 
Wohnwagen mit Flüssiggasanlagen 
alle zwei Jahre entsprechend „Para-
graf 60 Flüssiggasanlagen in Fahr-
zeugen“ der Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung (StVZO) verpflich-
tend geprüft werden. Die neue Ge-
setzesvorgabe tritt am 19. Juni 2025 
in Kraft. Die technische Regel des 
DVGW-G607-Arbeitsblatts ist damit 
verpflichtend (Halterverantwortung) 
für Wohnmobile, Wohnanhänger, 
Mobilheime und andere Fahrzeuge 
zu Wohnzwecken. Für die Hauptun-
tersuchung (HU) gem. § 29 nach 
Maßgabe der Anlage VIII in Verbin-
dung mit Anlage VIIIa der StVZO ist 
die gesamtheitliche Prüfung der 
Flüssiggasanlage gem. G607 keine 
Verpflichtung. Ein fehlender 
G607-Nachweis alleine führt also im 
Rahmen der HU zu keinem Mangel. 
Anders verhält es sich jedoch bei 
den gasbetriebenen Teilen der Hei-
zung in Wohnmobilen und Wohnan-
hängern. Die gasbetriebenen Teile 
der Heizung müssen im Rahmen der 
Hauptuntersuchung unabhängig 
von der wiederkehrenden Gasprü-
fung G607 immer überprüft werden. 
Dies kann im Zuge einer gleichzeiti-
gen Durchführung von der 
G607-Prüfung und der Durchfüh-
rung der HU geprüft werden.

Gasprüfung
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Bei der Schwarzwald Winter Challenge kümmerte sich TÜV SÜD um die technische Abnahme.

TÜV SÜD sorgt für Sicherheit
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Flüssiggasanlagen müssen alle zwei 
Jahre geprüft werden.


